
Straftaten gegen sozialistisches Eigentum und die Volkswirtschaft

untergeordneter Bedeutung, kann die Bestrafung 
nach Absatz 1 erfolgen.
(4) Der Versuch ist strafbar.

Wirtschaftsschädigung

§ 166
(1) Wer Produktionsmittel ihrem bestimmungsge
mäßen Gebrauch entzieht und dadurch vorsätzlich 
einen wirtschaftlichen Schaden verursacht, wird von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine schwere Schä
digung der Volkswirtschaft verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 167
(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung seiner beruf
lichen Pflichten oder durch unbefugten Umgang 
fahrlässig Produktionsmittel oder andere Sachen, 
die wirtschaftlichen Zwecken dienen, beschädigt, 
außer Betrieb setzt, verderben oder unbrauchbar 
werden läßt und dadurch bedeutende wirtschaftliche 
Schäden verursacht, wird von einem gesellschaftli
chen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren bestraft, soweit nicht, insbesondere 
bei geringer Schuld, die materielle Verantwortlich
keit zur Erziehung des Täters ausreicht.
(2) Ebenso wird zur Verantwortung gezogen, wer 
trotz staatlicher oder gesellschaftlicher erzieheri
scher Einwirkung unter fortwährender vorsätzlicher 
Verletzung seiner beruflichen Pflichten die im Ab
satz 1 bezeichnete Handlung begeht und dadurch 
wiederholt fahrlässig wirtschaftliche Schäden verur
sacht.

§ 168
Schädigung des Tierbestandes
(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung seiner beruf
lichen Pflichten als Verantwortlicher für die Hal
tung, Fütterung und Pflege von Zucht- und Nutztie
ren fahrlässig Verluste oder Produktionsausfall in 
wirtschaftlich bedeutendem Umfange verursacht, 
wird von einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffentli
chem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft, soweit nicht, insbesondere bei geringer 
Schuld, die materielle Verantwortlichkeit zur Erzie
hung des Täters ausreicht.
(2) Ebenso wird zur Verantwortung gezogen, wer 
trotz staatlicher oder gesellschaftlicher erzieheri
scher Einwirkung unter fortwährender vorsätzlicher

l.i:

Verletzung seiner beruflichen Pflichten als Verant
wortlicher für die Haltung, Fütterung und Pflege von 
Zucht- und Nutztieren wiederholt fahrlässig Verlu
ste oder Produktionsausfall verursacht.

Hinweis: Vgl. auch §§ 30ff. des Gesetzes über das 
Veterinärwesen (Reg.-Nr. 2.2. Ziff. 32).

§ 169
Wirtschafts- und Entwicklungsrisiko
Eine Straftat nach den §§ 163 bis 168 liegt nicht vor, 
wenn
1. die Handlung vorgenommen wird, um einen be

deutenden wirtschaftlichen Nutzen herbeizufüh
ren oder einen bedeutenden wirtschaftlichen 
Schaden abzuwenden und der Handelnde nach 
verantwortungsbewußter Prüfung aller die 
Handlung betreffenden Umstände die eingetre
tenen wirtschaftlichen Nachteile für wenig wahr
scheinlich oder aber für wesentlich geringer als 
den vorgesehenen wirtschaftlichen Nutzen halten 
durfte (Wirtschaftsrisiko);

2. im Rahmen staatlich angeordneter, bestätigter 
oder sonst im Verantwortungsbereich des Han
delnden liegender Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten oder technisch-ökonomischer Ex
perimente, die unter Beachtung des Standes der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie verant
wortungsbewußter Prüfung aller die Handlung 
betreffenden Umstände vorgenommen wurden, 
wirtschaftliche Nachteile eingetreten sind (For
schungs- und Entwicklungsrisiko).

§ 170
Verletzung der Preisbestimmungen
(1) Wer einen höheren als den gesetzlich zulässigen 
Preis fordert oder vereinnahmt und dadurch für sich 
oder andere einen erheblichen Mehrerlös beabsich
tigt oder erlangt, wird mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig einen höhe
ren als den gesetzlich zulässigen Preis veranlaßt oder 
vereinnahmt und dadurch für sich oder andere einen 
erheblichen Mehrerlös herbeiführt oder erlangt.
(3) In schweren Fällen vorsätzlicher Verletzung der 
Preisbestimmungen wird der Täter mit Freiheitsstra
fe von zwei bis zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer 
Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter für sich 
oder andere
1. einen besonders hohen Mehrerlös herbeigeführt 

oder erlangt hat;
2. unter wiederholter Verletzung der Preisbestim

mungen einen erheblichen Mehrerlös herbeige
führt oder erlangt hat.

(4) Der Mehrerlös ist einzuziehen. Werden berech
tigte Rückforderungsansprüche geltend gemacht, ist 
die Erstattung an den Geschädigten anzuordnen.
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